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RS Vwgh 1988/11/22 88/04/0229
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1988

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

50/01 Gewerbeordnung

Norm

AVG §8;

GewO 1973 §359 Abs4;

Rechtssatz

Ausführungen, dass der vom Konsenswerber verschiedene Betreiber einer gewerblichen Betriebsanlage - ohne etwa

zufolge Rechtsnachfolge nach dem Konsenswerber in dessen Rechtsstellung im Verwaltungsverfahren eingetreten zu

sein - im Verfahren über den Antrag auf Genehmigung der Änderung dieser Anlage keine Parteistellung hat.
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